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Hier einige Denkanstöße dazu:

• Grundsätzlich nehmen Sie Eingangsrechnungen nur noch elek-
tronisch von Ihren Lieferanten &  Co an. Papierformate werden 
nicht mehr bezahlt. Dadurch wächst der Druck auf den Rech-
nungsersteller sich dieser Vorgehensweise zu beugen.

• Richten Sie eine eigene Mail-Adresse für den Empfang der Do-
kumente ein ( z.B. eingangsrechnungen@firmenname.de)

• Nutzen Sie moderne Plattformen für das „einsammeln“ der 
elektronischen Rechnungen. Die Dokumente werden voll-
automatisch aus allen Online-Portalen heruntergeladen und  
vollautomatisch jeden Monat in Ihre Buchhaltung importiert.  
E-Mail-Rechnungen werden einfach dorthin weitergeleitet. 
Postrechnungen (sofern es sie noch gibt) über den Scanner oder 
Smartphone eingepflegt  (z.B. getmyinvoices.com)

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

• Enorme Zeitersparnis durch das Wegfallen der manuellen Er-
fassung der Belege

• Kostenreduzierung: Die rein manuelle Bearbeitung einer 
Rechnung kostet mindestens acht Euro, wobei aber die Buch-
haltungen größerer Unternehmen sogar von bis zu 120 Euro 
sprechen. 

Denken Sie bitte hier aber auch an das Finanzamt! Stichworte wie 
„GoBD, Voraussetzungen der Vernichtung von Papierbelegen, Ver-
fahrensdokumentation usw.“ müssen geprüft werden, um alle ge-
setzlichen Vorgaben zu erfüllen. Nicht dass der Betriebsprüfer später 
dann doch mehrmals an der „Tür“ Ihres Portemonnaies klingelt!
 

„WENN DER POSTMANN NICHT MEHR KLINGELT - EINGANGSRECHNUNGEN 
  DIGITALISIEREN“
Ausgangsrechnungen, Girokontobewegungen und Kassendaten werden heute oft schon digital und elektronisch über Schnittstellen 
elektronisch in die Finanzbuchhaltung „auf Knopfdruck“ importiert. Wie sieht es aber mit den Eingangsrechnungen in der Praxis aus? Oft 
noch eine Papierflut ohne Ende. Muss aber nicht sein! Automatisieren, automatisieren und nochmals automatisieren heißt die Devise. 
Wie gestalten Sie diesen Prozess hin zu einer digitalen Verarbeitung der Rechnungen in Ihrem Unternehmen? 

Der informierte Leser weiß, dass die Einlagen des Gesellschafters auf 
das Stammkapital einer GmbH in das Eigentum der GmbH überge-
hen. Die Höhe wird in der Satzung festgelegt.

Hiernach bemisst sich in aller Regel das Stimmrecht des Gesellschaf-
ters sowie der Anspruch auf Gewinnausschüttung. Wir sprechen von 
„offenen Einlagen“ bzw. „offen ausgewiesene Einlagen“.

Eine verdeckte Einlage ist nicht einfach erkennbar. Sie liegt vor, wenn 
neben der Stammeinlage Barmittel oder auch Sachgegenstände 
vom Gesellschafter in das Betriebsvermögen der GmbH eingelegt 
werden. Es müssen bilanzierungsfähige Vermögenswerte sein wie 
z.B. Geld, Firmenwerte oder Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sie erfüllen nicht die Stammeinlageverpflichtung, können aber den-
noch das Eigenkapital stärken und werden als Kapitalrücklage aus-
gewiesen.

Im körperschaftsteuerlichen Sinne werden die offenen und die ver-
deckten Einlagen gleich behandelt.

Behandlung bei der Gesellschaft

Die verdeckte Einlage erhöht zunächst einmal das körperschaftsteu-
erliche Einkommen der Gesellschaft (in der Bilanz). Außerbilanziell 
wird die Gewinnerhöhung wieder neutralisiert, denn die GmbH hat 
ja nicht wirklich etwas verdient.

Behandlung beim Gesellschafter

Der Gesellschafter erhöht durch (verdeckte) Einlagen seinen Auf-
wand für den Gesellschaftsanteil. Das kann von Vorteil sein, wenn 
er eines Tages seine Beteiligung verkauft. Der steuerpflichtige Ge-
winn wird dann nämlich so ermittelt, dass vom Veräußerungspreis 
die Anschaffungskosten (Stammeinlage und verdeckte Einlage) ab-
gezogen werden.

Wie das im Einzelfall aussehen kann? 

Das klären Sie mit Ihrem Steuerberater. 

VERDECKTE EINLAGEN IN DIE GMBH
Im letzten LOTSEN erhielten Sie einige Anregungen zum Thema verdeckte Gewinnausschüttungen. Heute soll es um „verdeckte Einla-
gen“ gehen. 



Wie stehen Sie nun zu dem Besuch?!

Genau dies ist ab 01.01.2018 möglich!

Die neue Vorschrift in der Abgabenordnung zur Kassen-Nachschau 
ist am 1.1.2018 in Kraft getreten. Das heißt, dass jeder Unternehmer, 
der eine Registrierkasse oder eine offene Ladenkasse führt, mit der 
Kassen-Nachschau konfrontiert werden kann.

Der Clou: Die Kassen-Nachschau erfolgt ohne vorherige Ankündi-
gung. Eine Prüfungsanordnung wie bei einer Betriebsprüfung gibt 
es nicht. Die Kassenprüfer dürfen „ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Außenprüfung während der üblichen Geschäfts- 
und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von 
Steuerpflichtigen betreten“, wie es in der Vorschrift heißt. So kann 
beispielsweise ein Prüfer am 25.04.2018 in Ihren Geschäftsräumen 
erscheinen und einen Kassensturz verlangen, um den aktuellen Kas-
senbestand laut Kassenbuch mit dem tatsächlich vorhandenen Bar-
geldbestand abzugleichen.

Es handelt sich hier um ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen 
Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen 
mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme. Hierbei soll der 
Manipulation an Kassen entgegengewirkt werden, da dies als ein 
gravierendes Problem durch die Finanzverwaltung erkannt worden 
ist. Vor allem auch, da insbesondere seit dem 01.01.2017 in der Praxis 
nur noch Kassensysteme eingesetzt werden dürfen, die die Einzel-
daten vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnen, 
aufbewahren und für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist lesbar 
gemacht werden können.

Achtung: Ein Übergang zur sofortigen Außenprüfung ist mög-
lich!

Wenn bei der Kassen-Nachschau die durch den Finanzbeamten ge-
troffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung übergegangen wer-
den. Eine Erleichterung gibt es allerdings: auf den Übergang zur Au-
ßenprüfung wird schriftlich hingewiesen.

Kassenführung

• Für die Führung einer Kasse gelten die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB).

• Ab dem 01.01.2015 sind bei elektronischen Kassen die Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) zu beachten.

• Ab dem 01.01.2017 müssen Registrierkassen die Vorausset-
zungen für die Aufbewahrung von digitalen Unterlagen bei 
Bargeschäften erfüllen. Registrierkassen ohne Datenhaltung 
dürfen nicht mehr für steuerliche Zwecke verwendet werden.

• Ab dem 01.01.2020 dürfen nur noch elektronische Aufzeich-
nungssysteme verwendet werden, die eine technisch zertifi-
zierte Sicherheitseinrichtung haben.

Mit der Kassen-Nachschau kann eine Sperrwirkung für die strafbe-
freiende Selbstanzeige eintreten. Dies hat zur Folge, dass eine straf-
befreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich ist.

Die Kassen-Nachschau wirkt somit auch in Zeiträume hinein, die be-
reits vor der Kassen-Nachschau liegen.

Lassen Sie sich unbedingt ausführlich (sofern nicht schon gesche-
hen), über die Kassen-Nachschau sowie über die Voraussetzungen 
über eine ordnungsgemäße Kassenführung durch uns informieren!

HER MIT DER KASSE – SAGEN KÜNFTIG NICHT NUR DIEBE

Unangekündigte Kassennachschau ab 1.1.2018

Mögen Sie unangekündigte Besuche? Ok, kommt darauf an wer vor der Tür steht…

Was wäre, wenn… ein Amtsträger der Finanzverwaltung vor der Tür Ihres Unternehmens steht, um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben durchzuführen und zwar JETZT, SOFORT, unange-
kündigt, während des normalen Geschäftsbetriebes! 



E-MAIL KOMMUNIKATION – 7 TIPPS, DAMIT IHRE BOTSCHAFTEN ANKOMMEN

Privat schicken sich die meisten Menschen heutzutage lieber SMS oder chatten per Messenger. Doch aus dem Berufsleben ist die E-Mail 
nicht wegzudenken. 121 Nachrichten sendet und empfängt ein Büroarbeiter im Schnitt jeden Tag, laut Londoner Marktforschungsunter-
nehmen Radicati Group. Und jedes Jahr werden es mehr. 

Grund genug die eigene Mail-Korrespondenz so effizient wie möglich zu verfassen. 

1. Das A und O - die sprechende Betreffzeile 

Die Relevanz einer Mail und die Lesemotivation wird anhand der Be-
treffzeile entschieden. Doch oft antworten wir auf Mails hin und her 
und der Inhalt hat sich komplett vom Betreff gelöst – und hinterlässt 
im Betreff nur noch „AW: AW: AW: AW: Besprechung von morgen“

Die erste Antwort können Sie noch mit einem automatischen Ant-
wort-Kürzel („AW“ oder „Re“) zurückschicken. Dann weiß der Emp-
fänger, dass es sich um die Antwort auf seine Mail handelt. Danach 
sollten Sie die Betreffzeile löschen und mit neuen Stichworten 
versehen. Dabei gilt, sich möglichst knapp zu fassen und das wich-
tigste Stichwort an den Anfang zu stellen. Statt: „Unsere geplante 
Besprechung von Dienstag wird auf Donnerstag in zwei Wochen ver-
schoben“, besser: „Terminänderung: Besprechung jetzt Donnerstag, 
26. April“. 

2. Gut gegliedert ist schneller gelesen 

Die Lesegeschwindigkeit am Bildschirm ist bis zu dreimal höher als 
bei Texten auf Papier - und viele E-Mails werden unterwegs auf dem 
Smartphone gelesen. Überlegen Sie deshalb vorher, was Sie sagen 
wollen, und stellen Sie das dann Punkt für Punkt übersichtlich dar. 

Verwenden Sie bei längeren E-Mails ausreichend Absätze. Faust-
regel: nach zwei bis drei Sätzen. Das Gehirn nutzt Absätze, um das 
Gelesene zusammenzufassen und es auf seinen Sinngehalt zu re-
duzieren. So wird das Arbeitsgedächtnis entlastet, das Lesen fällt 
leichter. Ebenso kann es helfen, wichtige Infos durch Fettung, Unter-
streichung oder mit Aufzählungspunkten hervorzuheben. Aber: Wer 
die Hälfte des Textes fettet, weil er alles für wichtig hält, macht ihn 
unübersichtlicher.

3. Kurze Sätze erhöhen die Verständlichkeit

Kurze, überschaubare Sätze und einfache Wörter erleichtern es, 
E-Mails zu überfliegen und trotzdem die zentralen Informationen 
herauszuziehen.
 
4. Freundlich braucht kein Smiley

Auch in der schriftlichen Kommunikation spielen sogenannte Weich-
macher eine wichtige psychologische Rolle: höfliche, wenn auch im 
Grunde überflüssige Formulierungen („Herzlichen Dank für Ihre E-
Mail“ oder Ähnliches) bringen den Leser in eine positive Stimmung. 
Verzichten Sie jedoch im geschäftlichen Zusammenhang auf jegli-
che Art von Emoticons – Ausnahme: der andere hat angefangen. 

5. Verzichten Sie auf Anhänge

Natürlich nur da, wo es geht. Aber für den Leser ist es umständlich 
und zeitraubend, vor allem am Smartphone, auch noch einen An-
hang zu öffnen und zu lesen. Das machen die wenigsten. Versuchen 
Sie Informationen, die wichtig sind und unbedingt gelesen werden 
sollen, in den E-Mail-Text zu schreiben.

6. Mit Signatur – gesetzlich vorgeschrieben

Am Ende der Geschäfts-E-Mail muss eine Signatur stehen. Sie enthält 
den Namen der Firma, den Ansprechpartner, die Adresse und am 
besten eine Telefonnummer. Das ist nicht nur eine Frage der Höflich-
keit, um eine schnelle Kommunikation mit dem Absender zu erleich-
tern. Vielmehr handelt es sich um eine gesetzliche Vorschrift. Je 
nach Rechtsform der Firma sind noch weitere Angaben notwendig, 
etwa die Namen der Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzenden. 
Als Geschäftskorrespondenz gilt dabei jeder schriftliche Kontakt mit 
Lieferanten und Kunden.

Oft beantworten Mitarbeiter Geschäfts-E-Mails heute von ihrem 
Smartphone. „Gesendet von meinem iPhone“ ist aber keine Signa-
tur, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Stellen Sie also 
auch auf diesen Geräten eine korrekte Signatur ein.

7. P.S.: Ich lass das mal weg
 
Das Postskriptum bei Briefen wird auf Papier besonders intensiv 
wahrgenommen. Das haben Blickverlaufsstudien ergeben. Bei E-
Mails gilt das Gegenteil: Das „P.S.“ geht beim Empfänger unter, ver-
mutlich weil er es für einen Teil der Signatur hält. Verzichten Sie des-
halb darauf.

2017 wurden in 
Deutschland 771 Mrd 

E-Mails versendet. 
Prognose 2018: 

917 Mrd, davon sind 
rund 55% Spam.



DER 10-PUNKTE-PLAN: UNTERLAGEN AUFBEWAHREN - AKTEN DIGITAL ARCHIVIEREN  

Sie wollen mit der Zeit gehen und Ihre Akten digital und papierlos archivieren?
 
Das können Sie gerne tun. Allerdings müssen Sie dabei die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ beachten.
 
Die wichtigsten Aspekte hieraus haben wir nachfolgend für Sie gerafft zusammengetragen:

1. Technologieneutral

Technische Vorgaben und Standards für das elektronische Archivsy-
stem sind nicht vorgeschrieben. Sie sind damit frei in der Wahl einer 
entsprechenden Lösung, soweit diese den Vorgaben für eine ord-
nungsgemäße Buchführung und Dokumentation entspricht. 

2. Zeitnah

Belege (in Papier oder in elektronischer Form ) sind zeitnah, also 
möglichst unmittelbar nach Eingang oder Entstehung abzulegen. 
Das bedeutet, sie müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt archiviert 
werden, um mögliche Verluste und Manipulationen auszuschließen.   

3. Unveränderbar 

Hier müssen Sie gewährleisten, dass die Hardware sowie die Soft-
ware durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind. Eine bloße Abla-
ge im Dateisystem funktioniert nicht.

4. Index 

Alle Archivierungsobjekte müssen mit einem nachvollziehbaren und 
eindeutigen Index versehen werden. Außerdem müssen Sie sicher-
stellen, dass das elektronische Dokument unter dem zugeteilten In-
dex verwaltet wird und recherchiert werden kann.

Bei einer elektronischen Weiterverarbeitung müssen alle Versionen 
archiviert und als solche zu erkennen sein. 

5. Lesbar und auswertbar

Sie haben die freie Wahl unter den technischen Formaten , solange 
die Lesbarkeit und die maschinelle Auswertbarkeit sichergestellt 
sind.  Während des Archivierungsvorgangs darf allerdings keine Ver-
kleinerung der Datenmengen erfolgen, die den Verlust steuerlich 
relevanter Daten zur Folge hätte.
 
6. Aufbewahrung steuerrelevanter Daten

Hier müssen Sie sicherstellen, dass das Archivsystem in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht die gleichen Auswertungen der aufzeich-
nungs-und aufbewahrungspflichtigen Daten ermöglicht, als wären 
die Daten noch im Produktivsystem.

7. Einsicht der Betriebsprüfung

Im Rahmen einer Betriebsprüfung hat die Finanzverwaltung das 
Recht, Einsicht in elektronische Dokumente zu nehmen und die EDV 
des Unternehmens zur Prüfung der Dokumente zu nutzen. Ebenso 
kann sie, im Rahmen einer Volltextsuche, elektronische Dokumente 
recherchieren und diese maschinell auswerten. Auch im Fall digita-
lisierter Rechnungen müssen Sie dem Betriebsprüfer auf Verlangen 
die Einsicht in die elektronischen Rechnungen gestatten. 

8. Nutzung durch Betriebsprüfer

Der Betriebsprüfer darf die Hard- und Software des Unternehmens 
uneingeschränkt nutzen. Das gilt auch dann, wenn die Belege noch 
als Papieroriginale vorhanden sind.

9. Archivierung im Ausland auf Antrag

Hierzu müssen Sie beim zuständigen Finanzamt einen schriftlichen 
Antrag stellen.
 
Für elektronische Rechnungen existiert hier eine Sondervorschrift. 
Demnach muss eine vollständige Fernabfrage der betreffenden Da-
ten sowie deren Herunterladen und Verwendung gewährleistet sein. 
Sie haben dabei dem Finanzamt den jeweiligen Aufbewahrungsort 
mitzuteilen. 

10. Dokumentation

Den gesamten Prozess der Archivierung und digitalen Speicherung 
müssen Sie in einer Verfahrensdokumentation nierderschreiben. Aus 
dieser muss ersichtlich sein, wie die in den GoBD definierten Ord-
nungsvorschriften umgesetzt wurden. 

Sie muss  zudem verständlich und in angemessener Zeit nachprüf-
bar sein. Änderungen müssen nachvollzogen sowie die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist eingehalten werden. Insgesamt sollte sich der 
Umfang der Verfahrensdokumentation an der Komplexität der Ge-
schäftstätigkeit orientieren. 

Wenn Sie das alles beachten, steht einer digitalen Archivierung 
nichts mehr im Weg. Gerne unterstützen wir Sie auf dem Weg dahin. 
Bitte sprechen Sie uns an!



IST IHRE SOFTWARE GOBD FÄHIG - BESTEHT HANDLUNGSBEDARF?

   Konnten Sie auch nur eine Aussage bestätigen? Dann besteht dringender Handlungsbedarf! 
   Denn Ihre derzeitig eingesetzte Softwarelösung entspricht NICHT den Anforderungen der GoBD!

Nachträgliche Änderungen von Rechnungsdetails 
werden von Ihrer Software NICHT ausnahmslos pro-
tokolliert und archiviert.

Dokumente (und deren Revisionen) werden NICHT im 
Ausgabeformat UND im Ursprungsformat archiviert. 

Verschiedene Rechnungen können die gleiche 
Belegnummer erhalten. 

Sie können jederzeit ein Projekt löschen, auch 
wenn Sie bereits ein Dokument aus diesem Pro-
jekt an einen Kunden versendet haben. 

Änderungen oder Löschungen von Adressen in Ihren 
Stammdaten wirken sich sogar auf bereits gedruckte 
Dokumente aus.

Änderungen oder Löschungen von Materialien in 
Ihren Stammdaten wirken sich sogar auf bereits ge-
druckte Dokumente aus.

Änderungen oder Löschungen von Leistungstexten in 
Ihren Stammdaten wirken sich sogar auf bereits ge-
druckte Dokumente aus. 

Wenn Sie den Umsatzsteuersatz ändern, werden 
auch bereits gedruckte elektronische Dokumente 
angepasst.

Wenn Sie eine neue Dokumentenart aus einem bereits ge-
druckten Dokument heraus erstellen (z.B. eine Rechnung 
aus einem Angebot), wird das ursprüngliche Dokument 
einfach überschrieben.

Wenn Sie aus einem bereits gedruckten Dokument heraus ein 
Dokument für einen neuen Kunden in einem anderen Projekt 
erstellen, wird das ursprüngliche Dokument überschrieben.

Eine Löschung von bereits gedruckten Dokumenten ist 
in Ihrer Software jederzeit möglich. Das gilt auch für 
andere steuerlich relevante  Dokumente.



VERMÖGENSÜBERGANG MIT WEITSICHT PLANEN UND GESTALTEN

Eine Vielzahl von Unternehmern wird in den kommenden Jahren ihre Firma an einen Nachfolger übergeben. Damit beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt als Privatier – mit neuen Herausforderungen und veränderten Prioritäten. Dazu gehört auch, aufgebautes Vermögen zu 
sichern und zielgerichtet sowie steuerlich sinnvoll an die nächste Generation zu übertragen.

Viele Unternehmer haben zu ihren Kunden im Laufe der Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis geschaffen und betrachten ihre Firma als 
Lebenswerk. Deshalb kommt der Wahl der Nachfolger eine große Bedeutung zu. Neben dem Unternehmen gehören zum Lebenswerk 
aber auch Wohneigentum, lieb gewordene Anschaffungen, Wertpapiere und Barmittel. Nicht zuletzt gilt es, diese Werte zu sichern und 
für eine harmonische Übertragung an die Erben vorzubereiten.

Denn das im Laufe des Lebens geschaffene Lebenswerk endet nicht mit der Übergabe des Unternehmens und dem Eintritt in den Ruhe-
stand. Dieser ist nur der Beginn des nächsten Lebensabschnitts, dessen neue Herausforderungen es zu meistern gilt.

Die ersten Schritte der Vermögens- und Nachlassplanung

1 Überlick verschaffen
     Wie sieht Ihre persönliche Ausgangssituation aus?

2 Wünsche festhalten
     Welche Ziele sind Ihnen beim Vermögensübergang wichtig?

3 Situation analysiern und Handlungsoptionen aufzeigen
      lassen
      Wie lassen sich Ihre Vorstellungen am besten verwirklichen?

Eine rechtzeitige Planung ermöglicht es, den Vermögensübergang 
nach den eigenen Vorstellungen aktiv und nachhaltig zu gestal-
ten. Allerdings ist sowohl die Planung einer Vermögensübergabe als 
auch die formal richtige Verfassung eines Testaments eine komplexe 
Aufgabe. 

Häufig ist bei steuerlichen oder erbrechtlichen Fragen der Rat eines 
Steuerberaters oder Rechtsanwalts unabdingbar. Auch der Bankbe-
rater kann bei der Planung der Vermögensübergabe erste Hilfestel-
lungen geben.

Empfehlenswert ist es zudem, auch für Unerwartetes Vorsorge zu 
treffen. Nach einem Unfall, bei Erkrankung oder Tod sollte ein kon-
kreter Notfallplan zur Verfügung stehen, der Erben und Bevollmäch-
tigte in die Lage versetzt, schnell und zielgerichtet zu handeln.

Bei dem Übergang vom verantwortungsvollen Firmeninhaber in den 
Ruhestand werden in aller Regel die Prioritäten neu geordnet. Das 
Einkommen ändert sich, es wird bestimmt von berufsspezifischen 
Vorsorgewerken oder privaten Vorsorgemaßnahmen. Durch den 
Ver-kaufserlös der Firma ändert sich die Vermögensbilanz, auch, 
weil Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt normalerweise weitest-
gehend zurückgeführt sind. Kurzum: es beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt, der auch mehr Zeit für Privates zuläßt.

Diese Übergangsphase stellt einen guten Zeitpunkt dar, um finanzi-
elle, rechtliche und steuerliche Gegebenheiten auf den Prüfstand zu 
stellen und ggf. neu zu ordnen. Schließlich gilt es, Werte zu sichern, 
die ein Leben lang erarbeitet wurden.

Checkliste – Vorbereitung für den Notfall

• Alle relevanten Informationen, z.B. Urkunden, Verträge, 
betriebswirtschaftliche Unterlagen und Vollmachten 
sollten zentral abgelegt werden.

• Über den Aufbewahrungsort und das Vorgehen im Not-
fall sollte eine Vertrauensperson (Angehörige, Steuerbe-
rater, Rechtsbeistand) informiert werden.

• Für rechtsverbindliche Entscheidungen wird eines der 
folgenden Dokumente benötigt:
o   Erbschein
o   Hinterlegungsschein des Testaments vom 
     Amtsgericht (i.V.m. Totenschein)
o   Vollmacht

Die Hausbank kann bei der Beurteilung von Vermögensaufstellungen helfen. Ein Steuerberater oder Rechtsbeistand berät zu bestehenden 
Verträgen oder Vorsorgevollmachten. Auch bei grundsätzlichen Fragen zu Schenkungen, zum Erbgang, der Testamentsvollstreckung oder 
bei der Gründung einer Stiftung kann auf dessen Expertise zurückgegriffen werden. Schritt für Schritt begleitet er mit Ihnen im Sinne eines 
kontinuierlichen Prozesses den Vermögensübergang und hilft Ihnen so, Ihr Erbe in Ihrem Sinne vorzubereiten. 



Die Mandantenzeitung Lotse ist ein Gemeinschaftsprojekt des
delfi-net Netzwerk zukunftsorientierter Steuerberater

Fast 100 Kanzleien haben sich bundesweit in diesem 
Netzwerk zusammengeschlossen, um Erfahrungen 
auszutauschen und Kompetenzen für die Mandanten zu bündeln.

Impressum:
Herausgegeben als Gemeinschaftsarbeit der delfi-net Steuerberatungskanzleien
Copyright: delfi-net - Netzwerk zukunftsorientierter Steuerberater - www.delfi-net.de
Gestaltung: Erwin Hamatschek

Fotos:
Seite 1 / © Phovoir / 03B27501/ 03C16062 / IngImage
Seite 2 / © 03B27501 / ING_12167_01982  / IngImage
Seite 3 / © Phovoir/IngImage -Seite 4 / © ING_19061_36382 / IngImage
Seite 5 / © ISS_12903_15038 / IngImage - Seite 6 / © ING_19061_287163 / IngImage
Seite 7 / © 03C16062 / IngImage - Seite 8 / © 03D79787 / IngImage

Hinweis:
Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt worden.
Haftung und Gewähr sind ausgeschlossen, diese bleiben der Einzelberatung vorbehalten.

Josef Ziegleder 
Dipl.-Kfm. Andreas Ziegleder 
Steuerberater

Maximilianstrasse 11 
82319 Starnberg

info@steuerberater-ziegleder.de 
www.steuerberater-ziegleder.de 

Tel  0 81 51 - 36 89 29 -0 
Fax 0 81 51 - 36 89 29 -9

delfi-net
Das Steuerberater Netzwerk

Digipedia – digitale Trends für Sie „übersetzt“

1. Trend: Work 4.0 – Arbeiten jederzeit und überall

Sie sitzen noch nicht im Café und arbeiten mit dem Latte Macchiato am 
Laptop? Na ja, Sie sind vielleicht Arzt oder Einzelhändler oder Handwer-
ker...
Das wird Sie also weniger betreffen?

Sie selbst vielleicht nicht, aber Ihre Patienten und Kunden werden zu-
sehends „mobiler“. Die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit ver-
schwimmt dadurch.

Vieles wird von unterwegs „zwischendurch“ erledigt...
Das stellt an Sie die Anforderung, dass Ihre Kunden nicht mehr alles per-
sönlich vor Ort mit Ihnen besprechen wollen.

Unser Tipp: Nutzen Sie die neuen Kommunikationsmittel wie Skype (also 
Bildtelefonie) aus. Eine Vorbestellung der Medikamente per Whats App 
oder die Besprechung der Blutwerte per Skype – kein Problem.

2.Trend: Big Data – Wer die Daten hat, bleibt im Spiel

Die großen Konzerne wie Amazon, Google oder Apple liefern sich gerade 
eine Datenschlacht. Die Nutzerdaten entscheiden über den Erfolg, denn 
die heute schon sehr ausgereiften Algorythmen lassen eine Vorhersage 
des zukünftigen Nutzerverhaltens zu.

Auch Sie haben viele Daten Ihrer Kunden. Das Problem ist: Sie kommen 
an diese Daten nicht so ohne weiteres heran.

Sie sind zum Beispiel Installateur und haben bei einer großen Anzahl 
von Kunden Heizungen installiert. Können Sie auf „einen Klick“ sehen, 
bei welchen Kunden welches Fabrikat installiert ist? Meist befinden sich 
diese Daten auf Lieferscheinen oder Rechnungen, die Sie aber insgesamt 
nicht auslesen können.

Wertvoll wäre diese Information, um zum Beispiel Kunden vor einer Rück-
rufaktion zu warnen oder einen guten Überblick zu behalten, wann wel-
che Heizung ausgetauscht oder gewartet werden muss.

Unser Tipp: nutzen Sie ein CRM System (Customer Relationship Manage-
ment – zu Deutsch: Kunden-Beziehungspflege). Eine solche Software 
erlaubt es Ihnen alle notwendigen Daten zu einem Kunden an einer 
Stelle zu speichern. Jeder in Ihrem Unternehmen sieht auf einen Blick 
was bei den Kunden „läuft“. Zusätzlich gibt es komfortable Suchfunkti-
onen, sodass sie auch für den Verkauf zusätzlicher Dienstleistungen oder  
Produkte einen Überblick behalten. 
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Unternehmen - Steuern - Gestalten 
Unter diesem Motto geben wir in diesem Blog engagierten 
Unternehmern Informationen, Tipps und Gestaltungshin-
weise, wie sie ihren Unternehmeralltag besser gestalten 
können.
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